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Zweite Durchführungsbestimmung * 
zur Verordnung Uber die Durchführung 

von Exportaufträgen.
— Verfahrensregelung für den Export 

kompletter Anlagen —

Vom 12. Juli 1954
Auf Grund des § 22 der Verordnung vom 17. Dezember 

1953 über die Durchführung von Exportaufträgen — Ex
portordnung— (GBl. S. 1312) wird folgendes bestimmt:

I.
Allgemeines

§ 1.
(1) Komplette Anlagen im Sinne dieser Durchfüh

rungsbestimmung sind vollständige Werke und zweck
gebunden gefertigte komplette Einrichtungen zur Aus
rüstung von Betrieben.

(2) Für den'Export kompletter Anlagen im Sinne des 
Abs. 1, die über den Bereich eines volkseigenen Handels
unternehmens (VEH) Deutscher Innen- und Außen
handel hinausgehen, ist das VEH Deutscher Innen- und 
Außenhandel Invest-Export zuständig.

(3) Für den Export kompletter Einrichtungen zur 
Ausrüstung von Betrieben im Sinne de6 Abs. 1, die 
nicht über den Fachbereich eines VEH Deutscher 
Innen- und Außenhandel hinausgehen, ist das ent
sprechende VEH Deutscher Innen- und Außenhandel 
zuständig.

§ 2
(1) Eingehende Anfragen über die Projektierung und/ 

oder die Lieferung einer kompletten Anlage im Sinne 
des § 1 sind ausnahmslos dem Ministerium für Außen-

• 1. Durchfb. (GBl. S. 421, Ber. 569)

handel und Innerdeutschen Handel zuzuleiten. Das 
Ministerium für Außenhandel und Innerdeutschen 
Handel entscheidet, welchem VEH Deutscher Innen- 
und Außenhandel gemäß § 1 die Bearbeitung über
tragen wird.

(2) Über die Durchführung einer Projektierung und/ 
oder Lieferung einer kompletten Anlage entscheidet 
eine Kommission, die sich aus Vertretern des Ministe
riums für Außenhandel und Innerdeutschen Handel und 
des zuständigen Produktionsministeriums (im folgenden 
Ministerium genannt) und im gegebenen Falle des 
Staatssekretariats für örtliche Wirtschaft zusammen
setzt. Die Kommission wird durch das Ministerium für 
Außenhandel und Innerdeutschen Handel einberufen 
und geleitet.

(3) Bei eingehenden Anfragen über die Projektierung 
und/oder die Lieferung einer kompletten Anlage, die 
nicht im Plan des VEH Deutscher Innen- 
und Außenhandel Invest-Export enthalten ist, ist der 
Beschluß der Kommission der Leitung der Staatlichen 
Plankommission vorzulegen. Machen sich zusätzliche 
Aufgaben erforderlich, ist durch die Staatliche Plan
kommission zur Erhöhung der Exportkontingente ge
mäß § 6 der Verordnung die Zustimmung des Ministei
rates einzuholen.

§ 3
(1) Die im § 2 genannte Kommission hat nach erfolgter 

Entscheidung das Ministerium zu benennen, in dessen 
Fachgebiet das Schwergewicht der Fertigung der kom
pletten Anlage fällt. Dieses ist für Angebotsabgabe, 
Projektierung sowie Fertigung der kompletten Anlage 
verantwortlich.

(2) Das gemäß Abs. 1 benannte Ministerium hat für 
die Ausarbeitung des Vorprojektes den Hauptprojek
tanten- und für die Ausarbeitung des technischen Pro-


